
Durchführungsbestimmung des GKV-Spitzenverbandes 

nach § 2 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 Satz 7 COVID-19-Versor-

gungsstrukturen-Schutzverordnung (COVID-19-VSt-SchutzV) 

vom 

15.05.2020 

Der GKV-Spitzenverband hat auf Grundlage des § 2 Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 Satz 7 COVID-

19-VSt-SchutzV vom 05.05.2020 am 15.05.2020 die nachfolgenden Bestimmungen festgelegt.
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Präambel 

Nach § 2 Abs. 1 COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung erhalten nach § 124 Absatz 

2 in Verbindung mit Absatz 1 SGB V zugelassene Leistungserbringer auf Antrag gegenüber der 

zuständigen Arbeitsgemeinschaft nach § 124 Absatz 2 Satz 1 SGB V eine einmalige, nicht rück-

zahlbare Ausgleichszahlung.  

Die Krankenkassen haben die Arbeitsgemeinschaften bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-

stützen. Der GKV-Spitzenverband bestimmt das Nähere zum Antragsverfahren und zur Durchfüh-

rung der Ausgleichszahlung sowie zur Übermittlung der erforderlichen Daten an die Arbeitsge-

meinschaften. 
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1. Geltungsbereich

Die Bestimmungen gelten für die Krankenkassen und ihre Verbände, die Arbeitsgemeinschaften 

nach § 124 Absatz 2 Satz 1 SGB V (Arbeitsgemeinschaften) sowie die nach § 124 Absatz 2 in Ver-

bindung mit Absatz 1 SGB V zugelassenen Leistungserbringer (zugelassene/r Leistungserbringer). 

Sie gelten nicht für Krankenhäuser, Rehabilitations- oder andere Einrichtungen nach § 124 Absatz 

5 SGB V. Die Bestimmungen gelten ferner nicht für Erbringer von Heilmittelleistungen, die diese 

Leistungen als Bestandteil der ärztlichen Behandlung abgeben. 
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2. Ausgleichszahlung

(1) Zugelassene Leistungserbringer erhalten für den Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni

2020 auf Antrag eine Ausgleichszahlung für die Ausfälle der Einnahmen, die auf Grund eines

Behandlungsrückgangs in Folge der COVID-19-Epidemie entstehen. Zum Zeitpunkt der An-

tragstellung muss eine Zulassung des Leistungserbringers bestehen. Die Ausgleichszahlung

ist bei der für den zugelassenen Leistungserbringer zuständigen Arbeitsgemeinschaft zu be-

antragen. Die Ausgleichszahlung wird durch eine von der Arbeitsgemeinschaft gegenüber dem

Bundesamt für Soziale Sicherung benannte Krankenkasse oder einen von ihr benannten Kran-

kenkassenverband an die zugelassenen Leistungserbringer angewiesen. Die Ausgleichszah-

lung wird als Einmalzahlung gewährt.

(2) Die Ausgleichszahlung ist für zugelassene Leistungserbringer, die vor dem 01.10.2019 zuge-

lassen wurden, ausschließlich auf Grundlage der Daten nach § 84 Absatz 7 i.V.m. Absatz 5 SGB

V zu berechnen, die im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes der Informationstechnischen Ser-

vicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung (ITSG) übermittelt wurden. Maßgeblich sind

die bei der ITSG vorliegenden Daten über die mit den Krankenkassen im 4. Quartal 2019 ab-

gerechneten Heilmittelleistungen einschließlich der von den Versicherten geleisteten Zuzah-

lungen. Maßgeblich ist das in den Daten nach § 84 Absatz 7 i.V.m. Absatz 5 SGB V enthaltene

Rechnungsdatum. Die Ausgleichzahlung beträgt 40 % des anhand der Daten nach Satz 1 und

2 für den jeweiligen zugelassenen Leistungserbringer ermittelten Betrages. Heilmittelleistun-

gen, die aufgrund von zahnärztlich ausgestellten Heilmittelverordnungen abgerechnet wurden,

sind in den Daten nach § 84 Absatz 7 i.V.m. Absatz 5 SGB V nicht enthalten und werden bei

der Berechnung der Ausgleichszahlung daher nicht berücksichtigt.

(3) Für Leistungserbringer, die im Zeitraum vom 01.10.2019 bis 31.12.2019 zugelassen wurden,

erfolgt die Ausgleichszahlung entweder in Höhe des gemäß Absatz 2 zu ermittelnden Betrages

oder in Höhe von 4.500 Euro. Die Arbeitsgemeinschaft berücksichtigt dabei die für den zuge-

lassenen Leistungserbringer vorteilhaftere Variante.

(4) Für Leistungserbringer, die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 zugelassen wurden,

erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 30.06.2020 eine pauschale Ausgleichszahlung

in Höhe von 1.500 Euro je Monat nach folgender Maßgabe:

- Erteilung der Zulassung zwischen dem 01.01.2020 und dem 30.04.2020 = 4.500 Euro

- Erteilung der Zulassung zwischen dem 01.05.2020 und dem 31.05.2020 = 3.000 Euro

- Erteilung der Zulassung zwischen dem 01.06.2020 und dem 30.06.2020 = 1.500 Euro

(5) Eine Anrechnung finanzieller Hilfen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen erfolgt nicht.
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3. Antragsverfahren und Durchführung der Ausgleichszahlung

(1) Die Ausgleichszahlung kann nur vom zugelassenen Leistungserbringer bei der für den Praxis-

sitz zuständigen Arbeitsgemeinschaft beantragt werden. Für die Antragsberechtigung gilt da-

bei Folgendes:

1. Für eine zugelassene natürliche Person

ist diese selbst antragsberechtigt. Ist diese für mehr als einen Heilmittelbereich (z.B.

Physiotherapie und Ergotherapie) zugelassen, ist ein Antrag ausreichend. Im Antrag

sind die für die jeweiligen Heilmittelbereiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK)

anzugeben.

2. Für eine zugelassene Personengesellschaft oder juristische Person

ist jede zur Vertretung der Personengesellschaft oder juristischen Person im Außen-

verhältnis berechtigte Person unter namentlicher Angabe der zugelassenen Personen-

gesellschaft oder juristischen Person antragsberechtigt. Ist die zugelassene Personen-

gesellschaft oder juristische Person für mehr als einen Heilmittelbereich (z.B. Physio-

therapie und Ergotherapie) zugelassen, ist ein Antrag ausreichend. Im Antrag sind die

für die jeweiligen Heilmittelbereiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK) anzuge-

ben.

3. Praxisgemeinschaft

Bei rechtlich eigenständigen Leistungserbringern aus einem oder mehreren Heilmittel-

bereich(en), die sich zur gemeinsamen Nutzung der Praxisausstattung bzw. -räume

zusammengeschlossen haben, ist von jedem Leistungserbringer ein eigener Antrag zu

stellen, wenn über verschiedene IKs abgerechnet wird. Hat ein rechtlich eigenständiger

Leistungserbringer der Praxisgemeinschaft für mehr als einen Heilmittelbereich (z.B.

Physiotherapie und Ergotherapie) eine Zulassung, hat er die für die jeweiligen Heilmit-

telbereiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK) in seinem Antrag anzugeben. Soll-

ten die Leistungserbringer der Praxisgemeinschaft nur über ein gemeinsames Institu-

tionskennzeichen (IK) mit den Krankenkassen abrechnen, haben sie einen gemeinsa-

men Antrag zu stellen.

4. Gemeinschaftspraxis

Bei Leistungserbringern aus einem oder mehreren Heilmittelbereich(en), die sich zur

gemeinsamen Berufsausübung und Abrechnung mit gemeinsamen Praxisräumen zu-

sammengeschlossen und eine gemeinsame Zulassung erhalten haben, ist jede zur Ver-

tretung der Gemeinschaftspraxis im Außenverhältnis berechtigte Person unter Angabe

des Namens der zugelassenen Gemeinschaftspraxis antragsberechtigt. Es kann nur ein

Antrag je zugelassener Gemeinschaftspraxis gestellt werden. Dies gilt auch, wenn für
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mehr als einen Heilmittelbereich (z.B. Physiotherapie und Ergotherapie) eine Zulassung 

existiert. Im Antrag sind die für die jeweiligen Heilmittelbereiche vergebenen Instituti-

onskennzeichen (IK) anzugeben. 

(2) Anträge können ausschließlich im Zeitraum vom 20.05.2020 bis zum 30. Juni 2020 bei der

zuständigen Arbeitsgemeinschaft gestellt werden. Ausschlaggebend ist das Datum des An-

tragseingangs bei der zuständigen Arbeitsgemeinschaft. Für Anträge, die nicht fristgerecht

eingehen, besteht kein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung.

(3) Für die Beantragung der Ausgleichzahlung ist ausschließlich das Antragsformular gemäß der

Anlage zu diesen Bestimmungen (Musterexemplar) zu verwenden. Das Antragsformular ist der

zuständigen Arbeitsgemeinschaft grundsätzlich in elektronischer Form zu übermitteln. Der

Antrag ist vollständig auszufüllen. Formlose Anträge oder Anträge in anderer Form werden

nicht berücksichtigt.

(4) Der zugelassene Leistungserbringer bestätigt mit der Übermittlung seines Antrags die Rich-

tigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben. Darüber hinaus bestätigt er, dass:

 die Ausgleichzahlung aufgrund von Einnahmeausfällen, die durch einen Behandlungs-

rückgang in Folge der COVID-19-Epidemie entstanden sind, beantragt wird,

 eine Ausgleichszahlung nur bei der zuständigen Arbeitsgemeinschaft und je zugelasse-

nem Leistungserbringer nur einmal beantragt wird und

 zum Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige Zulassung nach § 124 Absatz 2 in Verbin-

dung mit Absatz 1 SGB V besteht.

(5) Die von der jeweils zuständigen Arbeitsgemeinschaft benannte Krankenkasse oder der von ihr

benannte Krankenkassenverband weist die Ausgleichszahlungen nach dem Erhalt der entspre-

chenden Beträge vom Bundesamt für Soziale Sicherung an die zugelassenen Leistungserbrin-

ger an.

(6) Die jeweilige Ausgleichszahlung wird mit schuldbefreiender Wirkung auf das vom Leistungs-

erbringer unter dem angegebenen Institutionskennzeichen (IK) hinterlegte Konto gemäß „Ver-

zeichnis der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen“ (ARGE-IK) überwiesen. Auf der

Überweisung wird das entsprechende IK und als Betreff „Corona-Schutzschirm“ angegeben.
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4. Datenübermittlung

(1) Der GKV-Spitzenverband fasst die für die Berechnung der Ausgleichszahlung erforderlichen

Daten nach Ziffer 2 Absatz 2 und 3 leistungserbringerbezogen zusammen und übermittelt der

für das jeweilige Bundesland zuständigen Arbeitsgemeinschaft bis zum 19.05.2020 diese Da-

ten je Leistungserbringer in nicht pseudonymisierter Form. Der GKV-Spitzenverband darf leis-

tungserbringerbezogenen Daten nur übermitteln, soweit sie für die Berechnung der Aus-

gleichszahlung und für die Zuordnung zu der zuständigen Arbeitsgemeinschaft erforderlich

sind. Bestandteil der Datenübermittlung des GKV-Spitzenverbandes an die Arbeitsgemein-

schaft sind das IK des zugelassenen Leistungserbringers, dessen Postleitzahl und die Summe

der im 4. Quartal 2019 mit den Krankenkassen abgerechneten Heilmittelvergütungen ein-

schließlich Zuzahlung. An die Arbeitsgemeinschaft werden nur Daten von den zugelassenen

Leistungserbringern übermittelt, die ihren Praxissitz in dem Bundesland haben, für das die

jeweilige Arbeitsgemeinschaft zuständig ist.  Die zuständige Arbeitsgemeinschaft darf von den

ihr übermittelten Daten nur die Daten verarbeiten, die sich auf Leistungserbringer beziehen,

die bei ihr einen Antrag gestellt haben.

(2) Der GKV-Spitzenverband übermittelt den Arbeitsgemeinschaften und dem Bundesamt für So-

ziale Sicherung bis zum 11.05.2020 die Summe der voraussichtlichen Ausgleichszahlung für

das jeweilige Bundesland auf Grundlage der Daten nach Ziffer 2, Absatz 2 und 3.

(3) Jede Arbeitsgemeinschaft übermittelt wöchentlich die Summe der an die zugelassenen Leis-

tungserbringer anzuweisenden Ausgleichszahlungen nach Ziffer 2, Absatz 2 bis 4 an das Bun-

desamt für Soziale Sicherung. Das Bundesamt für Soziale Sicherung zahlt den jeweiligen Betrag

nach Satz 1 unverzüglich an eine von der Arbeitsgemeinschaft benannte Krankenkasse oder

einen von ihr benannten Krankenkassenverband zur Weiterleitung an die Leistungserbringer.

Die Summe der Ausgleichszahlungen wird aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds

aufgebracht. Die zuständigen Arbeitsgemeinschaften können beim Bundesamt für Soziale Si-

cherung Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 30 % der voraussichtlichen Ausgleichszah-

lungen nach § 2 Absatz 5 COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung beantragen.

Das Bundesamt für Soziale Sicherung bestimmt das Nähere zum Verfahren der Übermittlung

der Beträge und der Zahlungen einschließlich der Abschlagszahlungen.

(4) Die Arbeitsgemeinschaften übermitteln dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum

31. August 2020 eine anonymisierte Aufstellung der an die Leistungserbringer ausgezahlten

Beträge. 



Anlage zur den Durchführungsbestimmungen des GKV-Spitzenverbandes vom 15.05.2020 

Antrag auf Ausgleichszahlung 

nach § 2 der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung für Heilmittelerbringer, die 

nach § 124 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 SGB V zugelassen sind  

(zugelassene Leistungserbringer). 

Je Heilmittelpraxis/zugelassenen Leistungserbringer darf höchstens 1 Antrag gestellt werden. 
Jede Filiale ist eine eigenständige Praxis, sofern Sie unter einer anderen Adresse läuft. Hierfür sind 
gesonderte Anträge zu stellen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus.  

Name der Praxis:

Name des zugelassenen  

Leistungserbringers (Praxisinhabers):  

Straße u. Hausnr.    

PLZ, Ort:    

E-Mail:

Tel.-Nr.:  

Aktuell gültige IK des zugelassenen Leistungserbringers für die oben genannte Praxis 
(mindestens 1 Angabe): 

Hinweis: Der Betrag der Ausgleichszahlung wird ausschließlich auf die bei der Arbeitsgemein-
schaft Institutionskennzeichen (ARGE IK) hinterlegte Bankverbindung der o.g. IK überwiesen.  

Mit der Übermittlung des Antrages bestätige ich, dass … 

 die oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind,

 die Ausgleichzahlung aufgrund von Einnahmeausfällen, die auf Grund eines Behand-

lungsrückgangs in Folge der COVID-19-Epidemie entstehen, beantragt wird,

 zum Zeitpunkt der Antragstellung eine gültige Zulassung nach § 124 Absatz 2 in Ver-

bindung mit Absatz 1 SGB V besteht,

 eine Ausgleichszahlung nur bei der für den Praxissitz zuständigen Arbeitsgemein-

schaft und je zugelassenem Leistungserbringer nur einmal beantragt wird und

 mir bekannt ist, dass falsche Angaben und mehrfache Antragstellungen zulassungs- 

und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Datenschutzrechtliche Hinweise 

Bitte entnehmen Sie die für den Antrag, die Bearbeitung und Auszahlung des Ausgleichsbe-

trags gültigen Informationen nach der Datenschutzgrundverordnung von den Webseiten der 

für Sie zuständigen Arbeitsgemeinschaft Zulassung Heilmittel: Link zum Datenschutz von der 

ARGE 

Ort, Datum:  Name des Antragsstellers: 

IK: 

IK: 

IK:  

IK: 



Erläuterungen zum Antrag 

1. Voraussetzungen

Jeder zugelassene Leistungserbringer kann einen Antrag auf Ausgleichszahlung grundsätzlich in elekt-

ronischer Form (E-Mail) ausschließlich bei der für seinen Praxissitz zuständigen Arbeitsgemeinschaft 

nach § 124 Abs. 2 Satz 1 SGB V (ARGE Heilmittelzulassung) einreichen. Sie finden Ihre zuständige ARGE 

Heilmittelzulassung unter https://www.zulassung-heilmittel.de. 

Der Antrag kann frühestens am 20. Mai 2020 und muss spätestens am 30. Juni 2020 bei der zuständigen 
ARGE Heilmittelzulassung eingehen.  

Bitte beachten Sie folgendes Verfahren für die Beantragung in elektronischer Form: 

Der Antrag muss heruntergeladen, ausgefüllt gespeichert und per E-Mail an die zuständige ARGE Heil-

mittelzulassung verschickt werden. Der Antrag muss nicht unterschrieben werden. Bitte verzichten Sie 

daher darauf, den ausgefüllten Antrag auszudrucken, zu unterschreiben und wieder einzuscannen. 

Sie müssen keine weiteren Anlagen beifügen. Für die bis zum 30. September zugelassenen Leistungs-

erbringer übernimmt die ARGE Heilmittelzulassung die Berechnung des Betrages auf Basis der vom 

GKV-Spitzenverband übermittelten Daten, welche den nach § 84 Abs. 7 i.V.m. Abs. 5 SGB V 

vorliegenden Daten für das vierte Quartal 2019 entsprechen. Für die in dem Zeitraum vom 1. Oktober 

2019 bis zum 30. Juni 2020 zugelassenen Leistungserbringer erfolgt die Berechnung durch die ARGE 

Heilmittelzulas-sung wie unter Ziffer 3. beschrieben. 

Die Ausgleichszahlung kann nur vom zugelassenen Leistungserbringer bei der für ihn zuständigen Ar-

beitsgemeinschaft beantragt werden. Für die Antragsberechtigung gilt dabei Folgendes:   

 Für eine zugelassene natürliche Person

ist diese selbst antragsberechtigt. Ist diese für mehr als einen Heilmittelbereich (z.B. Physiotherapie und

Ergotherapie) zugelassen, ist ein Antrag ausreichend. Im Antrag sind die für die jeweiligen Heilmittelbe-

reiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK) anzugeben.

 Für eine zugelassene Personengesellschaft oder juristische Person

ist jede zur Vertretung der Personengesellschaft oder juristischen Person im Außenverhältnis berechtigte

Person unter namentlicher Angabe der zugelassenen Personengesellschaft oder juristischen Person an-

tragsberechtigt. Ist die zugelassene Personengesellschaft oder juristische Person für mehr als einen Heil-

mittelbereich (z.B. Physiotherapie und Ergotherapie) zugelassen, ist ein Antrag ausreichend. Im Antrag sind

die für die jeweiligen Heilmittelbereiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK) anzugeben.

 Praxisgemeinschaft

Bei rechtlich eigenständigen Leistungserbringern aus einem oder mehreren Heilmittelbereich(en), die sich

zur gemeinsamen Nutzung der Praxisausstattung bzw. -räume zusammengeschlossen haben, ist von je-

dem rechtlich eigenständigen Leistungserbringer ein eigener Antrag zu stellen, wenn über verschiedene

IKs abgerechnet wird. Hat ein rechtlich eigenständiger Leistungserbringer der Praxisgemeinschaft für mehr

als einen Heilmittelbereich (z.B. Physiotherapie und Ergotherapie) eine Zulassung, sind die für die jeweili-

gen Heilmittelbereiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK) im Antrag des jeweils rechtlich eigenstän-

digen Leistungserbringers der Praxisgemeinschaft anzugeben. Sollten die Leistungserbringer der Praxis-

gemeinschaft nur über ein gemeinsames Institutionskennzeichen (IK) mit den Krankenkassen abrechnen,

haben sie einen gemeinsamen Antrag zu stellen.

 Gemeinschaftspraxis

Bei Leistungserbringern aus einem oder mehreren Heilmittelbereich(en), die sich zur gemeinsamen Berufs-

ausübung und Abrechnung mit gemeinsamen Praxisräumen zusammengeschlossen und eine gemeinsame

Zulassung erhalten haben, ist jede zur Vertretung der Gemeinschaftspraxis im Außenverhältnis berechtigte

Person unter Angabe des Namens der zugelassenen Gemeinschaftspraxis antragsberechtigt. Es kann nur

ein Antrag je zugelassener Gemeinschaftspraxis gestellt werden. Dies gilt auch, wenn für mehr als einen
Heilmittelbereich (z.B. Physiotherapie und Ergotherapie) eine Zulassung existiert. Im Antrag sind die für
die jeweiligen Heilmittelbereiche vergebenen Institutionskennzeichen (IK) anzugeben.

https://www.zulassung-heilmittel.de/


2. Ausfüllhinweise zum IK

Bitte geben Sie alle für den Praxissitz gültigen Institutionskennzeichen (IK) an, wenn Sie mit mehreren 

IKs Rechnungen an die gesetzlichen Krankenkassen stellen. Die jeweilige Ausgleichszahlung wird mit 

schuldbefreiender Wirkung auf das vom Leistungserbringer unter dem angegebenen Institutionskenn-

zeichen (IK) hinterlegte Konto gemäß „Verzeichnis der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzei-

chen“ (ARGE-IK) überwiesen. Auf der Überweisung wird das entsprechende IK und als Betreff „Corona-

Schutzschirm“ angegeben.  

3. Art und Umfang der Ausgleichszahlung

Nach § 124 Absatz 1 SGB V zugelassene Leistungserbringer erhalten für den Zeitraum vom 1. April 2020 

bis zum 30. Juni 2020 eine Ausgleichszahlung für die Ausfälle der Einnahmen, die auf Grund eines Be-

handlungsrückgangs in Folge der COVID-19-Epidemie entstehen, sofern die Zulassung des Leistungs-

erbringers zum Zeitpunkt der Antragstellung besteht. Für die Ermittlung des Umfangs der Ausgleichs-

zahlung sind keine weiteren Unterlagen einzureichen, es gelten die Vorgaben nach § 2 Abs. 2 der COVID-

19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung.

Als Berechnungsgrundlage der prozentualen Ausgleichszahlung gelten nach § 2 Abs. 4 Satz 1 der CO-

VID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung die beim GKV-Spitzenverband vorliegenden Daten 

nach § 84 Abs. 7 i.V.m. Abs. 5 SGB V des vierten Quartals 2019. Diese Daten beinhalten alle dem GKV-

Spitzenverband von den Krankenkassen übermittelten Angaben über die im vierten Quartal 2019 von 

den Heilmittelerbringern abgerechneten Leistungen. 

Das Datum der Zulassung des zugelassenen Leistungserbringers ist für die Art und den Umfang der 

Ausgleichszahlung maßgeblich. Dabei werden folgende Fallgruppen gemäß § 2 Abs. 2 der COVID-19-

Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung unterschieden:  

1. Die Heilmittelpraxis, die vor dem 01.10.2019 zugelassen wurde, erhält eine prozentuale Aus-

gleichszahlung in Höhe von 40% des Umsatzes, der sich aus den Daten nach § 84 Absatz 7 i.V.m.

Absatz 5 SGB V für das vierte Quartal 2019 ergibt. Diese Daten beinhalten alle dem GKV-Spitzen-

verband von den Krankenkassen übermittelten Angaben über die von den Heilmittelerbringern in

diesem Quartal zur Abrechnung gebrachte Leistungen Maßgeblich ist das in den Daten nach § 84

Absatz 7 i.V.m. Absatz 5 SGB V enthaltene Rechnungsdatum. Es gelten also nur die Abrechnungen

in diesem Zeitraum, nicht die durchgeführten Leistungen.

2. Die Heilmittelpraxis, die im 4. Quartal 2019 zugelassen wurde, erhält entweder eine pauschale Aus-

gleichszahlung in Höhe von 4.500 Euro oder eine prozentuale Ausgleichzahlung in Höhe von 40%

des Umsatzes, der sich aus den Daten nach § 84 Absatz 7 i.V.m. Absatz 5 SGB V für das 4. Quartal

2019 ergibt. Maßgeblich ist der höhere Betrag.

3. Die Heilmittelpraxis, die zwischen dem 01.01. und 30.04.2020 zugelassen wurde, erhält eine pau-

schale Ausgleichszahlung in Höhe von 4.500 Euro.

4. Die Heilmittelpraxis, die im Mai 2020 zugelassen wurde, erhält eine pauschale Ausgleichszahlung

in Höhe von 3.000 Euro.

5. Die Heilmittelpraxis, die im Juni 2020 zugelassen wurde, erhält eine pauschale Ausgleichszahlung

in Höhe von 1.500 Euro.

Wir bitten Sie von Rückfragen zum Antrag bei der ARGE Heilmittelzulassung abzusehen, um eine 
schnelle Bearbeitung der Anträge zu gewährleisten. Bitte kontaktieren Sie uns nur bei sehr dringlichen 
Fragen und dann per Mail mit Angabe Ihres IK. 
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